
§ 43 

Genehmigung der Tagesbetreuung 

  (1) Die Tagesbetreuung von Kindern bedarf einer G enehmigung der 

Bezirksverwaltungsbehörde. Die Genehmigung ist zu e rteilen, wenn 

aufgrund der Eignung der betreuenden Personen und d er Beschaffen-

heit der für die Unterbringung der Kinder bestimmte n Räume eine 

ordnungsgemäße Betreuung gewährleistet ist. Sie ist  unter Bedin-

gungen und/oder mit Auflagen zu erteilen, soweit di es zur Erfül-

lung dieser Erfordernisse notwendig ist.  

  (2) Die Landesregierung hat durch Verordnung nähe re Bestim-

mungen über die im Interesse einer ordnungsgemäßen Betreuung und 

des Kindeswohls erforderlichen Voraussetzungen für die Tages-

betreuung von Kindern zu erlassen. Die Verordnung h at insbesonde-

re Bestimmungen über die Lage und die Ausstattung d er für die Un-

terbringung der Kinder bestimmten Räume sowie über die persönli-

chen und fachlichen Anforderungen an die Tagesmütte r bzw. Tages-

väter zu enthalten. Auf Antrag kann die Landesregie rung mit Be-

scheid eine Nachsicht von diesen Anforderungen erte ilen, wenn de-

ren Erfüllung den Tagesmüttern, Tagesvätern bzw. de m Erhalter 

wirtschaftlich nicht zumutbar ist und das Kindeswoh l dadurch 

nicht gefährdet wird. 

  (3) Die Tagesbetreuung von Kindern unterliegt der  Aufsicht 

durch die Bezirksverwaltungsbehörde. Diese hat rege lmäßig zu 

überprüfen, ob die Tagesbetreuung entsprechend der Genehmigung 

ausgeübt wird. § 41 Abs. 4 und § 42 Abs. 1, 2 und 3  lit. a Z. 1, 

b, c und d gelten sinngemäß. 

  (4) Die Genehmigung nach Abs. 1 erlischt, wenn di e Tagesbe-

treuung mindestens fünf Jahre nicht mehr ausgeübt w urde. 

 

§ 44 

Förderung der Tagesbetreuung 

  (1) Das Land Tirol hat die Tagesbetreuung von Kin dern zu för-

dern. 



  (2) Die Förderung darf nur gewährt werden, wenn v on den Eltern 

der betreuten Kinder ein finanzieller Beitrag für d ie Betreuung 

(Elternbeitrag) eingehoben wird. Bei der Gewährung der Förderung 

ist zudem darauf Bedacht zu nehmen, ob und in welch em Ausmaß För-

derungen durch andere Stellen erfolgen. 

  (3) Die Abwicklung der Förderung ist durch Richtl inien der Lan-

desregierung näher zu regeln. Diese haben insbesond ere nähere Be-

stimmungen über die Fördervoraussetzungen, die Höhe  und die Gel-

tendmachung der Förderung einschließlich der Vorlag e erforderli-

cher Unterlagen, das Verfahren, die Auszahlungsmoda litäten sowie 

die Rückabwicklung und den Widerruf der Förderung i m Fall der 

Nichteinhaltung der Fördervoraussetzungen zu enthal ten. In den 

Richtlinien ist weiters die Höhe des verpflichtend einzuhebenden 

Elternbeitrags festzulegen.  

  (4) Die Gemeinden haben dem Land Tirol jährlich e inen Beitrag 

zum diesem entstehenden Aufwand für die Förderung d er Tages-

betreuung von Kindern nach Abs. 1 in der Höhe von 3 5 v.H. zu 

leisten. Dieser Beitrag ist von der Landesregierung  auf die Ge-

meinden aufzuteilen. Hierzu ist zunächst der von al len Gemeinden 

zu leistende Gesamtbetrag in der Höhe von 35 v.H. d es dem Land 

Tirol im betreffenden Kalenderjahr entstandenen Auf wands durch 

die Gesamtanzahl der Stunden, in denen Kinder im be treffenden Ka-

lenderjahr in Tirol im Rahmen der Tagesbetreuung be treut wurden, 

zu dividieren. Der von der einzelnen Gemeinde zu le istende Bei-

trag ergibt sich durch Multiplikation des so errech neten Betrages 

mit der Anzahl der Stunden, die Kinder mit Hauptwoh nsitz in der 

Gemeinde im betreffenden Kalenderjahr im Rahmen der  Tagessbetreu-

ung betreut wurden. 
 


